Schweizerische Eidgenossenschaft
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Confederaziun svizra

Schlussverfiigung der Eidgenéssischen Steuerverwaltung (ESTV) —
Amtshilfe

1. Die Eidgenossische Steuerverwaltung leistet [...] Amtshilfe betreffend
L.S.W., geboren am 31. Dezember 1946, dinische Staatsangehorige [...].

[...]

Rechtsmittelbelehrung:

Gegen diese Schlussverfiigung kann innert 30 Tagen nach Eréffnung beim Bundes-
verwaltungsgericht, Abteilung I, Postfach, 9023 St. Gallen, Beschwerde gefiihrt wer-
den. Die Frist ist gewahrt, wenn die Beschwerde spétestens am letzten Tag der Frist
der Behorde eingereicht oder zu deren Handen der Schweizerischen Post oder einer
schweizerischen diplomatischen oder konsularischen Vertretung iibergeben wird
(Art. 21 1.V.m. Art. 44 ff. des Bundesgesetzes vom 20. Dezember 1968 iiber das Ver-
waltungsverfahren [VWVG; SR 172.021]). Die Bestimmungen iiber den Stillstand der
Fristen gemdss Artikel 22a Absatz 1 VwVG sind nicht anwendbar. Jede der Schluss-
verfiigung vorangehende Verfligung kann zusammen mit der Schlussverfligung ange-
fochten werden. Die Beschwerdeschrift hat die Begehren, deren Begriindung mit
Angabe der Beweismittel und die Unterschrift der beschwerdefiihrenden Partei oder
ihrer Vertretung zu enthalten. Die angefochtene Verfiigung und die Beweismittel sind,
soweit sie die beschwerdefiihrende Partei in Hénden hat, beizulegen (Art. 52
Abs. 1 VWVG). Die Beschwerde hat keine aufschiebende Wirkung [ ...]. Lediglich die
Feststellung der Rechtswidrigkeit kann geltend gemacht werden.

Die begriindete Schlussverfiigung kann bei der Eidgendssischen Steuerverwaltung,
Eigerstrasse 65, 3003 Bern, per E-Mail an information.procedure@estv.admin.ch
oder per Post verlangt werden.
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Dieser Text wurde im Sinne von Artikel 44 der Publikationsverordnung
vom 7. Oktober 2015 (SR 170.512.1) aus Datenschutzgriinden
anonymisiert.

2025-0315 BBI12025 303



BBI12025 303

2/2



		Schweizerische Bundeskanzlei, Kompetenzzentrum Amtliche Veröffentlichungen, info@bk.admin.ch
	2025-01-31T08:09:55+0100
	3003 Bern, Schweiz
	Bundesblatt. Massgebend ist die signierte elektronische Fassung.


	1: 
		Schweizerische Bundeskanzlei, Kompetenzzentrum Amtliche Veröffentlichungen, info@bk.admin.ch
	2025-01-31T08:10:14+0100
	3003 Bern, Schweiz
	Bundesblatt. Massgebend ist die signierte elektronische Fassung.





